
Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 

 
 

Beschlussauszug 
aus der 3. Sitzung des Stadtrates 

am 12.11.2024 
 
 
Öffentlich   
Nicht öffentlich  
 

 

Tagesordnungspunkt 2: Beschluss der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur 
Gebührenerhebung für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Kurort Oberwiesenthal 
 

 
 

Beschluss-Nr.: 14 / 3 STR ö. / 2024 
Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt in seiner Sitzung am 12.11.2024 die  
überarbeitete Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für 
Leistungen der Feuerwehr der Stadt Kurort Oberwiesenthal gemäß Anlage. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende Stadträte  14 und der Bürgermeister 
Stimmberechtigt  15 
Ja-Stimmen  14 
Nein-Stimmen    0  
Stimmenthaltungen    1 

 

 
 
  



Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 
 
 

Beschlussauszug 
aus der 3. Sitzung des Stadtrates 

am 12.11.2024 
 
 

Öffentlich   
Nicht öffentlich  
 

 

Tagesordnungspunkt 3: Beschluss der Vertretung der Stadt Kurort Oberwiesenthal in der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes KISA 
 

 
 

Beschluss-Nr.: 15 / 3 STR ö. / 2024 
Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt in seiner Sitzung am 12.11.2024, dass 
im Falle der Verhinderung des Bürgermeisters die Hauptverwaltungsleiterin Frau Sarah 
Schlosser die Stadt Kurort Oberwiesenthal in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
KISA vertritt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende Stadträte 14  und der Bürgermeister 
Stimmberechtigt 15 
Ja-Stimmen 13 
Nein-Stimmen   0 
Stimmenthaltungen   2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 

 
 

Beschlussauszug 
aus der 3. Sitzung des Stadtrates 

am 12.11.2024 
 
 
Öffentlich   
Nicht öffentlich  
 

 

Tagesordnungspunkt 4: Stellungnahme zum Bauantrag „Ersatzneubau für bisherige Grillhütte 
- Aufstellen eines Verkaufswagens“ auf dem Flurstück 324/5, Gemarkung Oberwiesenthal 
 

 
 

Beschluss-Nr.: 16 / 3 STR ö. / 2024 
Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal erteilt in seiner Sitzung am 12.11.2024 zum 
Bauantrag „Ersatzneubau für bisherige Grillhütte – Aufstellen eines Verkaufswagens“ auf dem 
Flurstück 324/5, Gemarkung Oberwiesenthal, Vierenstraße sein Einvernehmen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende Stadträte 14  und der Bürgermeister 
Stimmberechtigt 13 
Ja-Stimmen 13 
Nein-Stimmen   0 
Stimmenthaltungen   0 

 
Bemerkung: Aufgrund des § 20 SächsGemO waren Frau Stadträtin Rauscher und Herr Stadtrat 
Schulze wegen Befangenheit von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 
 
 
  



Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 

Beschlussauszug 
aus der 3. Sitzung des Stadtrates 

am 12.11.2024 
 
Öffentlich  
Nicht öffentlich  
 

 

Tagesordnungspunkt 5: Beschluss über den Verkauf und die Übertragung der Geschäftsanteile an der 
FSB GmbH 
 

 
 

Beschluss-Nr.: 17 / 3 STR ö. / 2024 
Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal beschließt in seiner Sitzung am 12.11.2024, den 
Bürgermeister zu ermächtigen, die notwendigen Schritte für den Verkauf und die Übertragung der 
Geschäftsanteile an der Fichtelberg Schwebebahn Kurort Oberwiesenthal – FSB GmbH einzuleiten. 
 

Namentliche Abstimmung: 
 

Stadtrat/Stadträtin Ja Nein 
Uwe Graf X  
Andreas Raupach  X 
Frank Becher X  
Christopher Gahler X  
Heike Fudel X  
Martin Franke  X 
Sebastian Mayerhoefer X  
Torsten Kürbis X  
Jens Weißflog X  
Nadja Rauscher befangen   
Jens Ellinger X  
Erik Schulze befangen   
Toralf Kirsten X  
Stefanie Friedel X  
Bürgermeister Jens Benedict X  

 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende Stadträte 14 und der Bürgermeister 
Stimmberechtigt 13 
Ja-Stimmen 11 
Nein-Stimmen   2 
Stimmenthaltungen   0 

 
Bemerkung: Aufgrund des § 20 SächsGemO waren Frau Stadträtin Rauscher und Herr Stadtrat 
Schulze wegen Befangenheit von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 
 



Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 

Auszug 
aus der 3. Sitzung des Stadtrates 

am 12.11.2024 
 
Öffentlich   
Nicht öffentlich   
 

 

Tagesordnungspunkt 6: Abwägung über die Form des Verkaufes der FSB GmbH  
 

 
 

Variante 1: 
Da der Verkauf und die Übertragung der Geschäftsanteile mit einer Vereinbarung über weitergehende 
Leistungsverpflichtungen der FSB GmbH oder des Erwerbers gegenüber der Stadt verbunden werden soll, 
wird dem Vorgang ein förmliches Vergabeverfahren, welches die genannten Bedingungen enthält, 
vorangestellt. 
 

Abstimmungsergebnis mit Bedingungen:          Ja-Stimmen:  5 
 

oder 
 

Variante 2: 
Der Verkauf und die Übertragung der Geschäftsanteile soll auf der Grundlage eines Wertgutachtens direkt 
an die LGO Liftgesellschaft mbH erfolgen. 
 

Abstimmungsergebnis ohne Bedingungen:        Ja-Stimmen:  8  
 
Namentliche Abstimmung: 
 

Stadtrat/Stadträtin Variante 1 (mit Bedingungen) Variante 2 (ohne Bedingungen) 
Uwe Graf X  
Andreas Raupach X  
Frank Becher X  
Christopher Gahler X  
Heike Fudel  X 
Martin Franke X  
Sebastian Mayerhoefer  X 
Torsten Kürbis  X 
Jens Weißflog  X 
Nadja Rauscher befangen   
Jens Ellinger  X 
Erik Schulze befangen   
Toralf Kirsten  X 
Stefanie Friedel  X 
Bürgermeister Jens Benedict  X 

 
Bemerkung: Aufgrund des § 20 SächsGemO waren Frau Stadträtin Rauscher und Herr Stadtrat 
Schulze wegen Befangenheit von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 

 



Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 

Beschlussauszug 
aus der 3. Sitzung des Stadtrates 

am 12.11.2024 
 
Öffentlich   
Nicht öffentlich  
 

 

Tagesordnungspunkt 6: Beschluss über den Verkauf und die Übertragung der Geschäfts-
anteile an der FSB GmbH 
 

 
 

Beschluss-Nr.: 18 / 3 STR ö. / 2024 
Der Verkauf und die Übertragung der Geschäftsanteile soll auf der Grundlage eines 
Wertgutachtens direkt an die LGO Liftgesellschaft mbH erfolgen. 
 
Namentliche Abstimmung: 
 

Stadtrat/Stadträtin Ja Nein Enth. 
Uwe Graf  X  
Andreas Raupach  X  
Frank Becher  X  
Christopher Gahler  X  
Heike Fudel X   
Martin Franke  X  
Sebastian Mayerhoefer X   
Torsten Kürbis X   
Jens Weißflog X   
Nadja Rauscher befangen    
Jens Ellinger X   
Erik Schulze befangen    
Toralf Kirsten X   
Stefanie Friedel X   
Bürgermeister Jens Benedict X   

 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende Stadträte 14 und der Bürgermeister 
Stimmberechtigt 13 
Ja-Stimmen   8 
Nein-Stimmen   5 
Stimmenthaltungen   0 

 

Bemerkung: Aufgrund des § 20 SächsGemO waren Frau Stadträtin Rauscher und Herr Stadtrat 
Schulze wegen Befangenheit von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 

 



Stadtverwaltung 
Kurort Oberwiesenthal 

Beschlussauszug 
aus der 3. Sitzung des Stadtrates 

am 12.11.2024 
 
Öffentlich   
Nicht öffentlich  
 

 

Tagesordnungspunkt 7: Beauftragung der rechtlichen und steuerlichen Beratung zum Verkauf 
der FSB GmbH 
 

 
 

Beschluss-Nr.: 19 / 3 STR ö. / 2024 
Der Stadtrat der Stadt Kurort Oberwiesenthal ermächtigt den Bürgermeister, bei der 
Umsetzung des Prozesses im erforderlichen Umfang auf die rechtliche und steuerliche 
Unterstützung der KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH bzw. der KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft zurückzugreifen. Die Stadt hat für die Umsetzung des o. g. 
Vorgangs mit einem außerordentlichen Aufwand für die rechtliche Beratung, in Abhängigkeit 
von der gewählten Verkaufsvariante, in Höhe von EUR 40.000 – 210.000 (brutto) zu rechnen. 
Weiterhin wird der Bürgermeister ermächtigt, ein Gutachten zum Unternehmenswert der FSB 
GmbH zur Validierung eines erzielbaren Marktwertes zu beauftragen.  
 

Abstimmungsergebnis: 
Anwesende Stadträte 14 und der Bürgermeister 
Stimmberechtigt 13 
Ja-Stimmen 11 
Nein-Stimmen   0 
Stimmenthaltungen   2 

 
Bemerkung: Aufgrund des § 20 SächsGemO waren Frau Stadträtin Rauscher und Herr Stadtrat 
Schulze wegen Befangenheit von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
 

 
Kurort Oberwiesenthal, 13.11.2024 
 
 
 
Jens Benedict 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 


